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Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Huttwil erlässt, gestützt auf Art. 92 der 
Gemeindeverordnung des Kantons Bern (GV; BSG 170.111) folgende Fondsver-
ordnung: 

 

Die in dieser Verordnung aus Gründen der besseren Lesbarkeit gewählte männli-
che Schreibform gilt selbstverständlich für beide Geschlechter.  

 

 I.  Allgemeines 

 
Artikel 1 

Entstehung 1 Per 1. Januar 2021 hat die Gemeinde Huttwil einen Vertrag mit dem 
Verein Pro Regio für das Mandat des Huttu-Machers abgeschlossen. 

 2 Bereits im Winter 2020/2021 haben die Huttu-Macher mit dem Weih-
nachtsweg Huttwil ein erstes Projekt für die Gemeinde umgesetzt. Ge-
mäss Pflichtenheft des Huttu-Machers soll dieser weitere Projekte im 
Auftrag der Gemeinde umsetzen. Da die Abgrenzung von Leistungen 
der Beitragszahler und von Sammelergebnissen sowie den erbrachten 
Projektleistungen des Huttu-Machers oftmals schwierig sind, soll ein 
Fonds eingerichtet werden, über welchen die von der Präsidialkommis-
sion und dem Gemeinderat beschlossenen Projekte abgewickelt wer-
den. Damit soll auch gewährleistet werden, dass Spenden und andere 
Beiträge Dritter ausschliesslich für die Finanzierung von Standortmarke-
tingprojekten verwendet werden und nicht zur Senkung des Haushalts-
defizits der Gemeinde verwendet werden. 

 
Artikel 2 

Zweck Finanzierung von Projektaufträgen (NRP-Projekte und Standortmarke-
tingprojekte) des Gemeinderates bzw. der Präsidialkommission Huttwil. 

 

II.  Finanzielles 

 
Artikel 3 

Bestand Der Fonds MTW wird per 1. Januar 2021 mit einem Saldo von CHF 0.00 
eröffnet. 

 
Artikel 4 

Mitteleinsatz 1 Der Fonds MTW wird für die Finanzierung von Standortmarketing- und 
NRP-Projekten (Neue Regionalpolitik) verwendet. 

 2 Der Fonds MTW kann ausschliesslich zur Finanzierung von Projekten 
im Zuständigkeitsbereich der Präsidialkommission verwendet werden, 
für welche ein Auftrag von Gemeinderat oder Präsidialkommission vor-
handen ist. Die Projekte werden in der Regel im Jahresprogramm fest-
gelegt.  
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Artikel 5 

Speisung 1 Der Fonds wird durch Beiträge der Einwohnergemeinde, der Herdge-
meinde, der Burgergemeinde, Projektbeiträge Dritter und Spenden ge-
speist. 

 2 Sponsoringbeiträge an den Huttu-Macher ohne spezielle Projektnen-
nung werden ebenfalls dem Fonds gutgeschrieben. 

 
Artikel 6 

Anlage 1 Das Kapital ist bei der Einwohnergemeinde Huttwil angelegt und wird 
zum jeweils gültigen Zinssatz für Spezialfinanzierungen verzinst. 

 

III.  Schlussbestimmungen 

 
Artikel 7 

Verfügungsrecht 1 Das Verfügungsrecht haben die Präsidialkommission und der Gemein-
derat Huttwil. 

 
Artikel 8 

Verwaltung und 
Rechnungsführung 

1 Die Finanzabteilung Huttwil verwaltet den Fonds MTW und ist für die 
Rechnungsführung zuständig. 

 
Artikel 9 

Revision 1 Die Revision wird durch die ordentliche Revisionsstelle der Einwohner-
gemeinde Huttwil durchgeführt. 

 

Artikel 10 

Inkrafttreten 1 Der Gemeinderat beschliesst und publiziert den Zeitpunkt des Inkraft-
tretens dieser Verordnung. 

 2 Mit dem Inkrafttreten werden alle im Widerspruch stehenden Vorschrif-
ten aufgehoben.  

Genehmigung 3 Diese Verordnung wurde vom Gemeinderat am 15. März 2021 be-
schlossen. 

 Namens des Gemeinderates Huttwil 

Der Präsident: Der Sekretär: 

 
 

Walter Rohrbach Martin Jampen 
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Auflage Auflagezeugnis 
Der unterzeichnende Geschäftsleiter der Gemeindeverwaltung Huttwil 
hat diese Verordnung vom 25. März bis 26. April 2021 in der Präsidial-
abteilung öffentlich aufgelegt. Er gab die Auflagefristen im Anzeiger Nr. 
12 vom 25. März 2021 bekannt. 
 
Huttwil, 26. April 2021 
 
Der Geschäftsleiter: 
 
 

Martin Jampen 

  

 


